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UNIVERSITÄTSSTADT SIEGEN 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr. 
VL 1483/2023 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 4 Siegen, 01.08.2023 
Bereich: Straßenverkehrsbehörde 
Bearbeitet von: Herr Rademacher 

 
Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid 29.08.2023 

Bauausschuss 08.11.2023 

Haupt- und Finanzausschuss 15.11.2023 

Rat 22.11.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Teileinziehung 
Obere Kaiserstraße in Siegen-Geisweid 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt gemäß § 7 Abs.2 des Straßen- und Wegegesetzes des 
Landes Nordrhein-Westfalen, in der zur Zeit gültigen Fassung, die Teileinziehung der Oberen 
Kaiserstraße (Gemarkung Geisweid, Flur 10, Flurstücke 278 und 318) in Siegen-Geisweid. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Die Firma Benmetall hat Erweiterungsbedarf und möchte gerne die bestehende Fertigungs-
halle vergrößern. Hierzu möchte Sie ein Teilstück der Oberen Kaiserstraße (Germarkung 
Geisweid, Flur 10, Flurstücke 278 und 318, insgesamt 438 m²) erwerben.  
 
Die Obere Kaiserstraße dient in diesem Bereich ausschließlich der Zufahrt zum Werksgelän-
de der Firma Benmetal. 
 
Ein öffentliches Interesse an der Aufrechterhaltung des öffentlichen Charakters der Straße 
besteht nicht mehr. Sie hat keine öffentliche Verkehrsbedeutung. 
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Sie kann daher in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen des Straßen- und We-
gegesetzes NRW eingezogen werden. 
 
Die Absicht der Einziehung wurde auf der Homepage der Stadt Siegen am 02.05.2023 be-
kanntgemacht. Ein nachrichtlicher Hinweis auf die Bekanntmachung wurde in den Siegener 
Tageszeitungen gegeben. Während der 3-monatigen Einwendungsfrist sind keine Bedenken 
hiergegen erhoben worden. Die Einziehung kann daher beschlossen werden. 
 
Die einzuziehenden Flurstücke sind im anliegenden Plan farbig dargestellt. 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
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In Vertretung 
 
gez. 
 
Henrik Schumann 
Stadtbaurat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
Anlage(n): 
1. Unbenannt-2   

https://sitzungsdienst.kdz-ws.net/gkz090/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZSgIsjZQZbJV4BcNTjPhv6Q5u4Vhcc3KrWq8lD6vIoi9/Unbenannt-2.pdf



